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Sprechzeiten Kontakt  Bankverbindung  

Mo, Fr 08:00 – 12:00 Uhr Telefon 03733 831-0 Erzgebirgssparkasse 

Di 08:00 – 18:00 Uhr Telefax 03733 22164 IBAN DE30 8705 4000 3318 0029 67 

Do 08:00 – 16:00 Uhr E-Mail info@kreis-erz.de BIC WELADED1STB  

 

Die Zugangsvoraussetzungen für elektronisch signierte und verschlüsselte elektronische Nachrichten finden Sie unter www.erzgebirgskreis.de. 

Ihre Informationsrechte nach Art. 13 Datenschutzgrundverordnung finden Sie unter www.erzgebirgskreis.de/datenschutz. 

Landratsamt Erzgebirgskreis 

Referat Umwelt und Forst 

Sachgebiet Naturschutz/Landwirtschaft 

Paulus-Jenisius-Str. 24 

09456 Annaberg-Buchholz 

E-Mail-Adresse: naturschutz@kreis-erz.de 

 

 

 
 

Antrag auf Befreiung zur Fällung von Gehölzen während der Vegetationszeit 

im Zeitraum vom 01. März bis 30. September gem. § 67 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetzt (BNatSchG) 

 

1 - Antragsteller/in 

Name, Vorname/Kommune/Firma/und andere 

 

Straße Hausnummer 

  

PLZ Ort 

  

Tel.-Nr. E-Mail-Adresse 

  

 

2 - Angaben zum Standort des Gehölzes 

Adresse falls abweichend von Anschrift Antragsteller/in (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 

 

Ortsteil Flurstück Gemarkung 

   

 

3 - Angaben zum betreffenden Gehölz 

Anzahl Gehölzart (soweit bekannt, z.B. Eiche o. Laubbaum) 
  

  

  

  

  

  

 

4 – Angaben zum Zeitraum 

Die Gehölze sollen im nachfolgendend genannten Zeitraum gefällt werden: 

von [Datum Beginn] bis [Datum Ende] 
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5 - Antragsbegründung 

(ausführliche Begründung warum die Fällung notwendig ist und nicht im Zeitraum vom 01. Oktober bis 

28./29. Februar durchgeführt werden kann) bitte Fotos der zu fällenden Gehölze beifügen 

 

 

6 – Verfügt das zu fällende Gehölz über Baumhöhlen oder sind Nistkästen an diesen 
angebracht? 

☐ ja Anzahl:  Art:  

☐ nein 

☐ nicht bekannt 

 

7 – Verfügt die örtlich zuständige Kommune (siehe 2) über eine gültige 

Gehölzschutzsatzung? 

☐ Ja 

Gilt diese Gehölzschutzsatzung für die zu fällenden Gehölze? ☐ ja ☐ nein 

Wurde bereits ein Antrag bei der örtlich zuständigen Kommune 

gestellt? 
☐ ja ☐ nein 

Ist die Genehmigung durch die örtlich zuständige Kommune 

bereits erfolgt? (vorliegende Genehmigung ist mit dem Antrag auf 

Befreiung einzureichen) 

☐ ja ☐ nein 

☐ nein 

 

 

 

 

 

 
   

Ort, Datum  Unterschrift Antragsteller/in 

 


